
Um die Reichsregierung instandzusetzen, die Verteilung der
7orerwâihnten Wertpapiere an die bereehtigten Personen vorzunehmen,
~vird der Ver-walter bel Auslieferung diesler Wertpapiere ein Verzeichnis
iefern, das eine Bezeichnung des deutschen Berechtigten, soweit die
3iXeher des Verwalters darjiber Aufschluss geben, und eine Beschreibung
Âines jeden Wertpapiers nacli Art uind Nennwert enthii1t.
1 'et es sich um Grundbesitz handeit, wird der Verwalter dem,
Ieutsehen Auswiirtigen Amt ein Verzeichnis dieses Besitzes aush$ýndigen,
las eine vo1Istiindige Beschreîbung jedes Grundstücks, soweit die
-Tnterlagen des Verwalters darfiber Aufschluss. geben, und gleichzeitig
leTr Namien des eingetragenen Eigentûmers dieses Grundstiicks zu der
e5eit der Inbesitznahme dureh den Verwalter enthilt. Hinsiehtlich
lines jeden einzelnen vorerwiihnten Grundstiieks teit das deutsche
ýuswârtige Amt demn Verwalter den Namnen, die niâhere Bezeiehnung
mnd andere Einzelhieiten üiber die Persan des Berechtigteni mit;
iaraufhin wird der Verwalter auf Kosten dieses Eigentinmers ihm eine
lem canadischen Recht entsprechende Freigabeverfùgung, Uebertragung
,der sonstige Zusicherung ausfertigen, die genùgt um dem Eigentümer
Inbeschadet bestehender Pfânder, Lasten und S&hulden, eînschliesslich
ler auf dem Eigentum lastenden Steuern, das Eigentum zu libertragen.
50weit es sichi umI Iypotheken auf Grundstficken in Canada handeit,
lie der Vemwalter ais Sieerhieit fùir seine Anspriiehe gegen deuitsche
ýeieh'sangehérige in der Hanid hat, wird der Verwalter dem deutsehen
ýu5WàA'rtigen Amt einle Aufzeichnung darjiber ùbergeben, die Namen
,nd Bezeichnung des Hypothekenschuldners sowie des deutschen
eiehsangehirigen enthâilt, dessen' Verpflichtung durch die Hypo-
hk gesidiert ist, undi auf Qrund einer Mitteilung, die das deutsche

ýuwâtige Anit dem Verwalter nmnrs des genannten deutsclhen
lecsangehtirigen m~acht, wird der~ Verwalter aile Entiastungen,

lertragungen oder Freigaben vornehmen, die das deutscehe Auswiirtige
ýmlt in Uebereinstimmung mit dem canadischen Rechte verlangt;
erngnegntne die ziir Zeit nicht zuriickgegeben werden

wOnn %eil sie Gegenstand eines Gerichtsverfahrens in Canada sind,
'ýe Gherd'ie der Verwalter von der iBritischen Regierung aus dem

qaclas ,o Personen erh1à1, die auif britisvhem Gebiete gestorhen
Iniwre zusamme mit al1en inkünfteni oder Zinsen, die inde

ýeizdes Verwalters kommen mo5gen, ziurückgegeben werden, sobald
l*Ir YerWalter dazu in der Lage ist. Jedochi werden die auf diese
ý'lSe erlangten Verm5gensgegenstiinde mit den Kosten, Gebiûhren

[IAuslagen, die duirch ihre Wiedererlangung und Inbesitznahime
rýtfebel'astet. Diese Kosten, Gebliren und Auslageni were
'r y le orli ndenen Einliinften anus diesen emgneestdn

_ 5l] derartige Elnkflnfte n4t vorhadnsdkne
e rInMsgensgegenstânde zuriickbehalten werden, bis der deutsche
-ehtgte oder die Deutsche Regierung in seinem Namen gezahlt


